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Entwurf eines Gesetzes 

zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der 

Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 

 

A. Problem  

Die Änderung des (staatsvertraglichen) Abkommens über die ZLS verfolgt zwei Ziel-
setzungen: 

 Zum einen soll der Wortlaut an den aktuellen Rechtsrahmen angepasst wer-
den, was die Umstellung der Bezüge vom alten Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) auf das seit 1. Dezember 2011 neu geltende Produktsi-
cherheitsgesetz (ProdSG) erforderlich macht. 

 Zum anderen soll als neue Aufgabe der ZLS die Anerkennung von Prüfstellen 
gemäß § 6 Rohrfernleitungsverordnung (RohrFltgV) staatsvertraglich abgesi-
chert werden. 

 
Gemäß § 6 der auf dem UVPG beruhenden RohrFltgV bedürfen Prüfstellen für Rohr-
fernleitungsanlagen der behördlichen Anerkennung. Die organisatorischen und fach-
lichen Anforderungen werden in Anhang L der Technischen Regel für Rohrfernlei-
tungsanlagen (TRFL) näher konkretisiert.  
 
Die Anerkennung nach § 6 RohrFltgV gilt bundesweit und ist Länderaufgabe. Unab-
hängig davon, ob derzeit Rohrfernleitungsanlagen in einem Land vorhanden sind, 
können interessierte Prüfstellen in jedem Land ihren Sitz haben und dort einen An-
trag auf Anerkennung stellen. Es kann somit grundsätzlich jedes Bundesland betrof-
fen sein und muss entsprechende Mittel und Know-How vorhalten. 
 
Da die Rohrfernleitungsverordnung auf dem Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) beruht, welches als Rechtsgrundlage dem Abkommen über die ZLS 
in der aktuellen Fassung fremd ist, ist eine staatsvertragliche Änderung des Abkom-
mens über die ZLS erforderlich und ein bloßes Verwaltungsabkommen nach Artikel 2 
Abs. 8 des Abkommens scheidet aus.  
 
B. Lösung 
 
Durch die Übertragung der Anerkennung von Prüfstellen gemäß § 6 Rohrfernlei-
tungsverordnung auf die ZLS wird die kosten- und personalintensive Einrichtung ent-
sprechender behördlicher Strukturen in jedem einzelnen Bundesland vermieden so-
wie ein bundeseinheitlicher Qualitätsstandard gewährleistet.  
 
Im gesamten Bundesgebiet ist mit rund zehn Prüfstellen zu rechnen, von denen bis-
lang vier nach § 6 RohrFltgV anerkannt wurden.  
 
Bislang haben nur fünf Bundesländer (BW, NI, NRW, RP und TH) explizite Zustän-
digkeitsregelungen für die Anerkennung von Prüfstellen geschaffen. Die übrigen 
Länder – so auch SH – haben in Erwartung einer Übertragung der Aufgabe auf die 
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ZLS von einer Regelung abgesehen. 
 
Nachdem die Umweltministerkonferenz (UMK) mit Beschluss vom März 2012 das 
ursprüngliche Anliegen des Verordnungsgebers aufgegriffen und sich für eine Aufga-
benübertragung auf die ZLS ausgesprochen hat, bestätigte die für die Belange der 
ZLS zuständige Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK) im Mai 2013 die Sach-
nähe zu den bestehenden Aufgabenbereichen der ZLS.  
 
Eine auf Anregung der ASMK durch die UMK eingesetzte Arbeitsgruppe hat ein Kon-
zept erarbeitet, dem die 82. UMK mit Beschluss vom 9. Mai 2014  sowie die ASMK 
durch Beschluss vom 29. August 2014 zugestimmt haben. Dem vom Sitzland der 
ZLS (Freistaat Bayern) vorgelegten Entwurf des Änderungsabkommens hat die 92. 
ASMK per Umlaufbeschluss vom 18. Februar 2015 (16:0:0) zugestimmt. 
 
Der durch die Haushaltskommission am 20. Mai 2014 bestätigte Wirtschaftsplan der 
ZLS für das Jahr 2016 berücksichtigt die beabsichtigte Aufgabenübertragung bereits. 
Die FMK hat sodann in ihrer Sitzung vom 4. September 2014 dem Wirtschaftsplan 
nach Maßgabe der Empfehlungen der Haushaltskommission (16:0:0) zugestimmt. 
 
C. Alternative 
 
Kostenintensiver Aufbau eigener Kapazitäten in Schleswig-Holstein einschließlich 
Bereitstellung und Schulung eigenen Personals. 
 
 
D. Kosten und Verwaltungsaufwand 
 

1. Kosten 

Die mit der Aufgabenübertragung an die ZLS veranschlagten Kosten belaufen 
sich auf insgesamt 137.100 € pro Jahr. Der Wirtschaftsplan 2015/2016 wurde 
durch die Haushaltskommission am 20. Mai 2014 bestätigt. Die FMK hat dem 
Wirtschaftsplan am 4. September 2014 nach Maßgabe der Empfehlungen 
der Haushaltskommission (16:0:0) zugestimmt. 
 
Bayern als Sitzland der ZLS trägt von jedem für das Wirtschaftsjahr zu ge-
nehmigenden Gesamtbetrag vorab die Sitzlandquote in Höhe von 10 % des 
ungedeckten Finanzbedarfes. Der Restbetrag wird entsprechend Art. 3 des 
abzuschließenden Abkommens auf die Länder verteilt. Für Schleswig-
Holstein ergeben sich anteilig jährliche Kosten von ca. 5.000 €. 
 
Die ZLS erzielt in vergleichbaren Aufgabenbereichen wie der Anerkennung 
zugelassener Überwachungsstellen durch Gebühreneinnahmen i.d.R. voll-
ständige Kostendeckung. Eine solche Kostendeckung wird auch für die 
Anerkennung von Prüfstellen nach der RohrFLtgV anvisiert. Dennoch 
muss der Betrag i.H.v. 5.000 € im Haushalt bereitgestellt werden.  
 
 

2. Verwaltungsaufwand 
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Wegen der Aufgabenübertragung für die Anerkennung von Prüfstellen gemäß 
§ 6 Rohrfernleitungsverordnung auf die ZLS erspart sich Schleswig-Holstein 
die Errichtung entsprechender Verwaltungsstrukturen. 
 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 
 
Die Übertragung der Aufgabe der Anerkennung von Prüfstellen auf die ZLS 
hat zur Folge, dass Antragsteller sich ausschließlich an die ZLS wenden kön-
nen. Ob dies mit zusätzlichen Kosten verbunden ist, ist nicht ersichtlich. Es 
dürfte sich eher um eine Erleichterung für die Privatwirtschaft handeln, da un-
terschiedliche Länderregelungen vermieden werden. 

 
 
E. Länderübergreifende Zusammenarbeit 
 
Das geschilderte Vorgehen ist Ergebnis intensiver länderübergreifender Zusammen-
arbeit. 
 

F. Information des Landtages nach Art. 28 der Landesverfassung und § 3 des 
Parlamentsinformationsgesetzes (PIG) 
 
Der Gesetzentwurf ist dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Landtages mit 
Schreiben vom 29. Mai 2015 übersandt worden. 
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Entwurf eines Gesetzes 

zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der 
Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) 

Vom 
 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 

§ 1 
 

(1) Dem am 3. November 2015 zwischen dem Land Baden-Württemberg, dem Frei-
staat Bayern, dem Land Berlin, dem Land Brandenburg, der Freien Hansestadt Bre-
men, der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land Hessen, dem Land Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Land Niedersachsen, dem Land Nordrhein-Westfalen, dem 
Land Rheinland-Pfalz, dem Saarland, dem Freistaat Sachsen, dem Land Sachsen-
Anhalt, dem Land Schleswig-Holstein und dem Freistaat Thüringen abgeschlossenen 
Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Zentralstelle der Länder für Si-
cherheitstechnik wird zugestimmt. 
 
(2) Das Abkommen wird nachstehend veröffentlicht. 
 
 

§ 2 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem § 2 in Kraft tritt, wird vom Ministe-
rium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gemacht. 
 
 
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 
 
 
Kiel, 
 
 
 
Torsten Albig      Dr. Robert Habeck 
Ministerpräsident  Minister für Energiewende, Landwirt-

schaft, Umwelt und ländliche Räume 
 
 
 
Kristin Alheit 
Ministerin für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft 
und Gleichstellung 
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Begründung: 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
Bei dem Gesetz zu dem Abkommen zur Änderung des Abkommens über die 
Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS) handelt es sich um das Zu-
stimmungsgesetz des Landtages zur Änderung des genannten Abkommens. 
 
Mit der Änderung des (staatsvertraglichen) Abkommens über die ZLS soll zum einen 
der Wortlaut an den aktuellen Rechtsrahmen angepasst werden. Zum anderen soll 
als neue Aufgabe der ZLS die Anerkennung von Prüfstellen gemäß § 6 Rohrfernlei-
tungsverordnung (RohrFltgV) staatsvertraglich abgesichert werden. 
 
 
B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
§ 1 regelt die Zustimmung zu dem (staatsvertraglichen) Abkommen. 
 
§ 2 enthält die Regelung zum Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
Daneben wird die Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Abkommens geregelt. 
 
 
 
 
Die Übereinstimmung vorstehender Fassung mit dem von der Landesregierung be-
schlossenen Entwurf des Gesetzes wird bestätigt. 
 
 
 
Kiel, den 16.11.2015          Frank Grewsmühl 
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